
Schadenregulierung in der Praxis 
 
 
Kundendienst zeigt sich im Schadenfall. 
 
Deshalb ist schnelle Hilfe erforderlich; 
sofortige Schadensmeldung notwendig; 
umfassende Information der Regulierungsstellen wichtig. 
 
Dann können berechtigte Ansprüche schnell und unbürokratisch erfüllt oder unberechtigte Ansprüche (wichtig für 
den Schadenfreiheitsrabatt!) abgelehnt werden. 
 
Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten, besteht die Gewähr einer zügigen und sachgerechten 
Schadenbearbeitung. 
 
 Hinweise für den Kunden Maßnahmen des Maklers 
   
Kfz-Haftpflichtschaden • Keine Zusage an den Geschädigten, daß 

Schaden übernommen wird. 
 
Er soll sich an die V-Direktion wenden. 

 
• Selbst keine Zahlung leisten. 

 
Schadenfall immer schriftlich melden, auch 
wenn der Versicherte wegen SFR-Erhalt 
den Aufwand selbst tragen will. 
 

• Bei Streit über Eintrittspflicht (Grund 
und/oder Höhe) erst recht sofortige 
schriftliche Meldung mit Darlegung von 
ausführlichen Einzelheiten, weil sonst 
Einwände in der Regel zu spät. 

 
• Gegen Mahnbescheid sofort Widerspruch 

erheben. 

• Sofortige Meldung mit Schadenformular. 
 

• Rechnungen, Belege, Fotos, Schriftwechsel 
- soweit vorhanden - beifügen bzw. 
weiterleiten, sofern nicht selbst reguliert 
werden kann. 
 

• Kunde nicht zum Regulierungsverbot 
ermuntern.  
 
Gegner hat     Direktanspruch. 
 

• Wenn möglich, Unfallgegner an 
Schadenschnelldienst bei V-Direktion 
verweisen. 
 

• Weiterleitung aller Unterlagen an V-
Direktion. 
 

• Todesfalle unverzüglich telefonisch oder 
telegrafisch weitermelden. 

   
Kaskoschaden • Diebstahl-, Brand- und Wildschaden sofort 

der Polizei bzw. dem Jagdpachter melden. 
• Sofortige Meldung mit Schadenformular. 

 
• Keine eigene Regulierung 

(Prämienzahlungen, Sicherungsschein) 
ohne Zustimmung der V-Direktion. 
 

• Gutachterbeauftragung nicht bei 
Reparaturachaden unter 1000,- €.  
Unmissverständliche Bekanntgabe der 
Gutachterbeauftragung an V-Direktion (zur 
Vermeidung doppelter Kosten). 

   
Insassen-Unfallschaden • Bei Verletzungen unverzüglich Arzt 

aufsuchen und dessen Weisungen befolgen 
• Sofortige Meidung mit Schadenformular. 

 
• Todesfälle unverzüglich telefonisch oder 

tetegrafisch weitermelden. 
   
Kfz- 
Schutzbriefschaden 

• Bei Fragen nach Krankentransport, 
Fahrzeugrückholung etc. sofort telefonisch 
Kontakt mit der V-Direktion aufnehmen. 
 

• Auskünfte und Hilfe bietet auch der 
Zentralruf der Autoversicherer, und zwar 
rund um die Uhr in folgenden Städten unter 
der Tel.-Nr. 19213: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prüfen, ob Taxigenossenschaften Starthilfe 
leisten, z.B. Vereinbarung HUK-Verband mit 
Taxizentralen verschiedener deutscher 
Städte 
 
Pauschale je Fall ca. 15 € 



   Vorwahl 
Aachen   0241 
Berlin   030 
Dortmund  0231 
Essen   0201 
Frankfurt  069 
Hamburg  040 
Hannover  0511 
Köln   0221 
Mannheim  0621 
München  089 
Nürnberg  0911 
Saarbrücken  0681 
Stuttgart   0711 

   
Allgemeiner 
Haftpflichtschaden 

• Keine Zusagen an Geschädigten (Prüfung, 
ob Risiko - Sofortige Meldung mit 
Schadenformular. überhaupt versichert) 
 

• Kunde darf keine Zahlungen leisten. 
 

• Gegen Mahnbescheid sofort Widerspruch 
erheben 

• Sofortige Meidung mit Schadenformular. 
 
• Rechnungen, Belege, Fotos, 

Schriftwechsel, Mahnbescheide und 
dergleichen, soweit vorhanden, beifügen 
bzw. weiterleiten, sofern nicht selbst 
reguliert werden kann. 

   
Allgemeiner 
Unfallschaden 

• Innerhalb von 4 Tagen nach dem Unfall In 
ärztliche Behandlung begeben. 
 

• Je nach Art der Ansprüche werden noch 
folgende Nachweise benötigt: 
 
Tagegeld 
Eine Bescheinigung des Arztes über 
Ursache, Dauer und Grad der 
Arbeitsunfähigkeit. 
 
Krankenhaustagegeld mit/ohne 
Genesungsgeld 
Eine Bescheinigung des Krankenhauses 
Ober Ursache und Dauer der stationären 
Behandlung. 
Erweiterte Übergangsleistung Bei Eintritt 
eines Anspruches ist bei erweiterter 
Übergangsleistung 3 Monate nach dem 
Unfall, eine ärztliche Bescheinigung darüber 
einzureichen, daß die körperliche oder 
geistige Leistungsfähigkeit noch zu 100% 
beeinträchtigt ist Nach Ablauf von . 6 
Monaten ist der Nachweis zu erbringen, daß 
noch eine Beeinträchtigung von mehr als 
50% der körperlichen oder geistigen 
Leistungsfähigkeit vorliegt. 
 
Dauerfolgen 
Ein ärztliches Zeugnis über die dauernde 
Beeinträchtigung der körperlichen und 
geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) 
innerhalb der Frist von 15 Monaten, vom 
Unfalltag an, ist einzureichen. 

• Jeden voraussichtlich 
entschädigungspflichtigen Unfall umgehend 
mit einem Schadenformular anmelden 
 

• Der Unfalltod ist unverzüglich zu melden, 
auch wenn der Unfall bereits angezeigt ist. 
Sterbeurkunde und ärztliches Attest über 
die Todesursache einreichen. 

 

   



Feuerschaden • Brandschäden mit einer voraussichtlichen 
Schadenhöhe über 31500,- € sind auch 
sofort der Polizei zu meiden. 
 

• Auf Maßnahmen zur Schadenminderung 
hinweisen (z.B. Trocknen und Säubern 
durchnäßter bzw. verschmutzter Sachen, 
Beschaffung von Unterstellplätzen). 
Erfordern es die Umstände, sind Weisungen 
der V-Direktion einzuholen. 
 

• Über die vom Schaden betroffenen Sachen 
ist ein Verzeichnis unter Angabe von Alter 
und Anschaffungspreis der einzelnen 
Gegenstände zu fertigen. Soweit möglich, 
sind Kaufbelege beizufügen. 
 

• Reste zerstörter oder beschädigte Sachen 
sind für eine mögliche Besichtigung 
aufzubewahren. 

• Schadenanzeige aufnehmen und sofort an  
V-Direktion weiterleiten. Die Aufstellung der 
zerstörten oder beschädigten Sachen kann 
nachgereicht werden. Die Schadenanzeige 
soll jedoch eine grobe Schätzung der 
voraussichtlichen Schadenshöhe enthalten.
 

• Über telefonische Schadensmeldungen ist 
eine Notiz zu fertigen und unverzüglich an 
die  V-Direktion weiterzuleiten. Dem VN ist 
umgehend eine Schadenanzeige 
zuzustellen. 
 

• Bei größeren Schäden (voraussichtlicher 
Aufwand über 5000,- € ist eine telefonische 
Voranmeldung bei der V-Direktion 
erwünscht. Möglicherweise erfolgt daraufhin 
eine Vorbesichtigung durch einen 
Großschadenregulierer oder die 
Einschaltung eines Sachverständigen. 

   
Einbruchdiebstahl- u. 
Beraubungsschaden 

• Alle Schäden (auch Kleinschäden) sofort 
der Polizei anzeigen. Keine Veränderungen 
vornehmen, bevor die Polizei die 
Schadenstelle freigibt. 
 

• Auf Schadenminderungsmaßnahmen 
hinweisen. 
 

• Absichern der Versicherungsräume zur 
Verhütung eines weiteren Diebstahls. 
 

• Entwendete Sparbücher, Schecks oder 
andere Wertpapiere unverzüglich sperren 
lassen. 
 

• Über die vom Schaden betroffenen Sachen 
ist ein Verzeichnis unter Angabe von Alter 
und Anschaffungspreis der einzelnen 
Gegenstände zu fertigen. Soweit möglich, 
sind Kaufbelege beizufügen. 
 

• Reste zerstörter oder beschädigte Sachen 
sind für eine mögliche Besichtigung 
aufzubewahren. 
 

• Schriftstücke der Behörden (z. B. 
Bekanntgabe des Aktenzeichens, 
Einstellungsbescheid o. ä.) an   V-Direktion 
einsenden. 
 

• Meldung an V-Direktion, wenn als gestohlen 
gemeldete Sachen wieder auftauchen. 

• Schadenanzeige aufnehmen und sofort an   
V-Direktion weiterleiten. Die Aufstellung der 
zerstörten oder beschädigten Sachen kann 
nachgereicht werden. Die Schadenanzeige 
soll jedoch eine grobe Schätzung der 
voraussichtlichen Schadenshöhe enthalten.
 

• Über telefonische Schadensmeldungen ist 
eine Notiz zu fertigen und unverzüglich an 
die V-Direktion weiterzuleiten. Dem VN ist 
umgehend eine Schadenanzeige 
zuzustellen. 
 

• Bei größeren Schäden (voraussichtlicher 
Aufwand über 5000,- € ist eine telefonische 
Voranmeldung bei der KV-Direktion 
erwünscht. Möglicherweise erfolgt daraufhin 
eine Vorbesichtigung durch einen 
Großschadenregulierer oder die 
Einschaltung eines Sachverständigen. 

   
Leitungswasserschaden • Auf Maßnahmen zur Schadenminderung (z. 

B. Trocknen und Säubern durchnäßter bzw. 
verschmutzter Sachen) hinweisen. 
Erfordern es die 
Umstände, sind Weisungen der V-Direktion 
einzuholen. 
 

• Rohrbrüche kann der VN sofort reparieren 
lassen. 
 

• Über die vom Schaden betroffenen Sachen 
ist ein Verzeichnis unter Angabe von Alter 
und Anschaffungspreis der einzelnen 
Gegenstände zu fertigen. Soweit möglich, 
sind Kaufbelege beizufügen. 

 
• Reste zerstörter oder beschädigte Sachen 

sind für eine mögliche Besichtigung 
aufzubewahren. 

• Schadenanzeige aufnehmen und sofort an  
V-Direktion weiterleiten. Die Aufstellung der 
zerstörten oder beschädigten Sachen kann 
nachgereicht werden. Die Schadenanzeige 
soll jedoch eine grobe Schätzung der 
voraussichtlichen Schadenshöhe enthalten.
 

• Über telefonische Schadensmeldungen ist 
eine Notiz zu fertigen und unverzüglich an 
die  V-Direktion weiterzuleiten. Dem VN ist 
umgehend eine Schadenanzeige 
zuzustellen. 
 

• Bei größeren Schäden (voraussichtlicher 
Aufwand über 5000,- € ist eine telefonische 
Voranmeldung bei der KV-Direktion 
erwünscht. Möglicherweise erfolgt daraufhin 
eine Vorbesichtigung durch einen 
Großschadenregulierer oder die 
Einschaltung eines Sachverständigen. 

   



Sturmschaden • Auf Maßnahmen zur Schadenminderung 
hinweisen (z. B. provisorisches Schließen 
einer durch Sturm verursachten 
Dachöffnung). Erfordern es die Umstände, 
sind Weisungen der V-Direktion einzuholen.
 

• Über die vom Schaden betroffenen Sachen 
ist ein Verzeichnis unter Angabe von Alter 
und Anschaffungspreis der einzelnen 
Gegenstände zu fertigen. Soweit möglich, 
sind Kaufbelege beizufügen. 
 

• Reste zerstörter oder beschädigte Sachen 
sind für eine mögliche Besichtigung 
aufzubewahren. 

• Schadenanzeige aufnehmen und sofort an  
V-Direktion weiterleiten. Die Aufstellung der 
zerstörten oder beschädigten Sachen kann 
nachgereicht werden. Die Schadenanzeige 
soll jedoch eine grobe Schätzung der 
voraussichtlichen Schadenshöhe enthalten.
 

• Über telefonische Schadensmeldungen ist 
eine Notiz zu fertigen und unverzüglich an 
die V-Direktion weiterzuleiten. Dem VN ist 
umgehend eine Schadenanzeige 
zuzustellen. 
 

• Bei größeren Schäden (voraussichtlicher 
Aufwand über 5000,- € ist eine telefonische 
Voranmeldung bei der KV-Direktion 
erwünscht. Möglicherweise erfolgt daraufhin 
eine Vorbesichtigung durch einen 
Großschadenregulierer oder die 
Einschaltung eines Sachverständigen. 

   
Glasschaden Hausrat-Glasschäden 

• Fenster- und Türverglasungen kann der VN 
sofort reparieren lassen. 
 

Sonstige Glasschäden 
• Vergabe des Reparaturauftrages erfolgt 

durch die V-Direktion 
 

• Die Glaserrechnung wird auf die  V 
ausgestellt und unbezahlt eingereicht 
Zahlung erfolgt durch   V direkt an 
Glaserfirma 
 

• Wenn sofortige Auftragsvergabe notwendig 
ist, z. B. Gefährdung der Gesundheit, 
Verhinderung eines Diebstahls o. ä., ist die 
Glaserfirma ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, daß es sich um einen 
„Versicherungsschaden" handelt und die 
Abrechnung mit dem Versicherer 
vorzunehmen ist. 

• Schadenanzeige aufnehmen und sofort an  
V-Direktion weiterleiten. 
 

• Über telefonische Schadensmeldungen ist 
eine Notiz zu fertigen und unverzüglich an 
die   V-Direktion weiterzuleiten. Dem VN ist 
umgehend eine Schadenanzeige 
zuzustellen. 

   
Rechtsschutz-Schaden • Die   V-Direktion entscheidet, inwiefern für 

den anstehenden Fall Versicherungsschutz 
besteht. Sicherheitshalber sollte daher 
diese Entscheidung abgewartet werden. 
 

• Es besteht freie Anwaltswahl. Dem Kunden 
können geeignete Anwälte empfohlen 
werden. 
 

• Fristen in Bußgeld- oder Mahnbescheiden 
sowie Strafbefehlen müssen eingehalten 
werden. Eilt-Vorgänge können telefonisch 
abgeklärt werden. 

• Schadenanzeige ausfüllen und mit 
vorhandenen Unterlagen an die V-Direktion   
weiterleiten 
 

• Den Kunden nicht zuerst an den Anwalt 
verweisen. 
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„Kündigungs-Information“:  Was steckt  dahinter?
TELEFONSERVICE DER BADEN-BADENER

Liebe Vertriebspartner, haben Sie auch 

schon Post von der BB bekommen, in der 

es um ein Schreiben namens „Kündi-

gungs-Information“ ging? Gerne erklären 

wir an dieser Stelle, welcher Gedanke 

dahinter steckt. Zunächst: Eine Kündi-

gung ist eine einseitig empfangsbedürf-

tige Willenserklärung. Wenn diese form- 

und fristgerecht ist, ist die Kündigung 

auch rechtswirksam. In besagtem Fall 

erhalten Sie dann – als Vertriebspartner 

der BB – eine so genannte Kündigungs-

Information.

Viele unserer gemeinsamen Kunden 

kündigen das Vertragsverhältnis mit der 

Begründung, dass die Unfallversicherung 

nicht mehr benötigt wird oder jahrelang 

Prämien gezahlt wurden, aber noch nie 

eine Leistung dafür bekommen haben. 

Dabei ist vielen Versicherungsnehmern 

nicht bewusst, dass es sich um eine „Risi-

kounfallversicherung“ handelt. Sofern kein 

Unfall eingetreten ist, kann es zu keinen 

Ansprüchen kommen. Dies geschieht nicht 

aus Willkür seitens des Versicherers: Nein, 

die Kunden haben einfach „Glück“ gehabt 

und wurden kein Opfer eines Unfalls. Wäh-

rend des Vertragsverhältnisses bietet der 

Versicherer seinem Vertragspartner, dem 

VN, das immaterielle Gut „Versicherungs-

schutz“ gegen Entgelt.

Getreu unserem Motto „Einfach fair“ se-

hen wir es als selbstverständlich an, Ihnen 

als unserem Vertriebspartner sofort mit-

zuteilen, wenn ein gemeinsamer Kunde 

gekündigt hat, zu welchem Termin die 

Kündigung wirksam wird und, falls ersicht-

lich, auch aus welchen Gründen. So haben 

Sie die Chance, den Kunden zurückzuge-

winnen, indem Sie ihm zum Beispiel in 

einem persönlichen Gespräch nochmals 

erläutern können, wie wichtig eine private 

Unfallversicherung ist. Gerne stellen 

wir Ihnen hierzu aktuelle Informationen 

zusammen. Kontaktieren Sie uns unter 

(06894) 915-915.

Ebenfalls bietet das Gespräch auch 

Gelegenheit, den Versicherungsschutz 

des Kunden zu optimieren. Gute Argu-

mente dafür können Sie gerne unseren 

aktuellen Bedingungswerken oder auch 

unserer Highlight-Aufl istung entnehmen 

(in diesem Newsletter auf Seite 8).  

 GO 

Nachgefragt!

Die Invaliditätsleistung, das Kernstück 

der privaten Unfallversicherung, muss 

vom Versicherungsnehmer (VN) geltend 

gemacht werden. Es gilt dabei, 3 Fristen 

einzuhalten. 

Diese wurden mehrfach von Verbraucher-

schützern in Frage gestellt – nach einer 

Klage bestätigte der BGH sie als transpa-

rent. Damit wurde festgelegt, welche der 

Fristen Anspruchsvoraussetzungen und 

welche Ausschlussfristen sind (VersR 98, 

S. 175). Bei Nichteinhaltung der Anspruchs-

voraussetzungen verliert der VN den An-

spruch generell, während er die Nichtein-

haltung einer Ausschlussfrist durch einen 

„gewichtigen Grund“ entschuldigen kann. 

Frist des Eintritts einer Invalidität in-

nerhalb von 12 Monaten (Anspruchsvo-

raussetzung)

Oft wird angegeben, es sei nach einem Jahr 

nicht absehbar gewesen, ob das Unfallop-

fer den ursprünglichen Zustand wieder er-

reichen wird. Nach der gültigen Rechtspre-

chung verschließt der VN jedoch die Au-

gen, wenn er ein Jahr nach dem Unfall bei 

Invaliditätsleistung: Darauf sollten Sie achten
INVALIDITÄTSFRISTEN UND IHRE VORAUSSETZUNGEN

anhaltenden Beschwerden von keiner dau-

ernden Beeinträchtigung ausgeht.

Frist der ärztlichen Feststellung einer 

Invalidität (Anspruchsvoraussetzung)

Damit ist nicht die Invaliditätshöhe gemeint, 

sondern die ärztliche Bestätigung, dass eine 

Beeinträchtigung der körperlichen/geistigen 

Leistungsfähigkeit bleibt. Diese muss schrift-

lich, innerhalb von 15 Monaten nach dem 

Unfall, erstellt werden. Hierzu gibt es eine 

Invaliditätsbescheinigung von der BB, in der 

der Arzt die Anspruchsvoraussetzungen be-

stätigen kann.

Geltendmachung eines Invaliditätsan-

spruches innerhalb von 15 Monaten

Es genügt nicht, dass der Geschädigte nur 

die Unfall-Schaden-Anzeige ausfüllt.  Er muss 

innerhalb von 15 Monaten mitteilen, dass er 

eine Invaliditätsleistung beansprucht und 

diese benennen (z. B. Bewegungseinschrän-

kung). Die o.g. dritte Frist ist eine Aus-

schlussfrist. Das Versäumen kann laut BGH 

durch einen „gewichtigen Grund“ entschuldi-

gt werden (z. B. schwere Verletzungen).  Pro-

blematisch mit der Einhaltung der Fristen 

wird es bei denjenigen, die nach einem Unfall 

nur kurz ärztlich behandelt werden. Oft wird 

erst zum Ende der Anspruchsfrist ein An-

spruch geltend gemacht. Dann muss der 

Versicherte nochmals zum Arzt, um den Dau-

erschaden ärztlich feststellen zu lassen. Liegt 

dieser Termin außerhalb der Frist der ärzt-

lichen Feststellung, verwirkt der Anspruch 

auf Invalidität.   JB 

Deshalb ist es unbedingt notwendig,  auf 
die Einhaltung der Fristen zu achten. Hier 
ist der Makler in der „Betreuungspfl icht“:  
Denn nach Abschluss des Versicherungs-
vertrags  muss er seinen Kunden weiterbe-
treuen und  z. B. auf Veränderungen reagie-
ren, die den  Versicherungsschutz gefähr-
den können.  Ein Fristversäumnis im 
Rahmen einer  Unfall-Schadenmeldung 
muss er etwa  ausschließen, indem auf die 
Einhaltung der  Frist hinweist: „Erfolgt ein 
entsprechender Hinweis  nicht, ist der Ver-
sicherungsmakler für den kausalen  Scha-
den schadensersatzpfl ichtig“ (Auszug aus 
einem  Urtei l  des OLG Karlsruhe, 
18.12.2008, 9 U 141/08).






